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 Veröffentlicht am 19.03.1990

Index

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §24 Abs1;

Rechtssatz

Die Aussagekraft einer Vergleichsmessung hinsichtlich des Verbrauchsanteiles an den aufgelaufenen Heizkosten in der

jeweiligen Meßkategorie elektronische Zählereinheit und Verdunstungszählerstriche hängt von der konkreten

Funktionstüchtigkeit bzw Unbedenklichkeit der jeweiligen Meßsysteme ab.
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